
 

 

 

 

 

KT-Behandlungen aus der Distanz? 
Vermehrt werden KomplementärTherapeut*innen von Firmen kontaktiert, die zu attraktiven 

Konditionen Anstellungen offerieren. Die Firmen, zum Teil mit Sitz im Ausland, erwarten, dass die 

Therapeut*innen Behandlungen schweizweit online anbieten.  

Abgerechnet werden soll wie üblich über die entsprechende Tarifziffer der Methode des Tarif 590. Die 

Firmen versichern den Therapeut*innen, mit der Rückvergütung über die Zusatzversicherung gäbe es 

diesbezüglich keine Probleme.  

In der Regel keine Kostenbeteiligung 

Dem ist nicht so. Mit den Tarifziffern des Tarif 590 dürfen grundsätzlich nur Therapieleistungen 

abgerechnet werden, die unter Anwesenheit von Klient*in und Therapeut*in vor Ort stattfinden. 

Behandlungen ohne physische Anwesenheit der Patient*innen sind über die Abrechnungsziffer 999 

abzurechnen und transparent mittels Freitext zu beschreiben. An diesen Behandlungskosten beteiligen 

sich die Krankenversicherer in der Regel nicht. 

Begleitung über Videocall 

Therapeut*innen, die in besonderen Situationen ihre Klient*innen auch mal per Videocall begleiten, sollten 

sich bewusst sein, dass diese Leistungen über die Abrechnungsziffer 999 abgerechnet werden müssen.  
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